










Verantwortlichkeiten 

Rechtsmittel 

GEMEINDE BÖSINGEN I 6 

Artikel 14. 
1 Während der Einheiten, für die sie angemeldet sind, unterstehen die
Kinder der Verantwortung des Betreuungspersonals. Das 
Betreuungspersonal ist gemäss den Richtlinien der Direktion für 
Gesundheit und Soziales im Bereich der vor- und ausserschulischen 
Betreuung ausgebildet. 
2 Ausflüge mit den Kindern sind in den Ausführungsrichtlinien der 
einzelnen Betreuungseinrichtung geregelt. 
3 Die Leitung überwacht die operative Führung der 
Betreuungseinrichtung. 
4 Darf das Kind von einer Drittperson abgeholt werden, informieren die 
Eltern die Leitung im Voraus. 
5 Die Betreuungseinrichtung trägt keine Verantwortung für: 

- die Strecke zwischen Wohnort und Betreuungseinrichtung (und
umgekehrt);

- Diebstähle, Verlust oder Schäden von oder an persönlichem Material
der Kinder innerhalb der Einrichtung;

- Unfälle, die sich in der Obhut der Eltern oder einer anderen Person,
die das Kind abholen darf, ereignen;

- ungenaue oder unvollständige Angaben im Anmeldeformular.
6 Fehlt ein Kind nach der Ankunftszeit gemäss Anmeldeformular, 
kontaktiert das Betreuungspersonal unverzüglich die Eltern oder die 
Kontaktperson. Antworten die Eltern oder die Kontaktpersonen nicht, 
lanciert das Betreuungspersonal eine Suche und ist befugt, alle 
notwendigen Massnahmen zu ergreifen, um das Kind rasch 
wiederzufinden (insbesondere das Verständigen der Polizei). Dadurch 
entstehende Kosten tragen die Eltern. 

7 Bei einem Unfall oder einer Erkrankung des Kindes in der 
Betreuungseinrichtung trifft das Betreuungspersonal alle notwendigen 
Vorkehrungen für seine angemessene Betreuung des Kindes. Allfällige 
damit verbundene Kosten tragen die Eltern. 
8 In Anwendung von Artikel 314d ZGB bleibt die Verpflichtung zur 
Meldung vorbehalten, wenn die körperliche, psychische oder sexuelle 
Integrität eines Kindes gefährdet scheint. 
9 Jede Betreuungseinrichtung verfügt über ein Konzept für Notfälle und 
Sicherheit. 

Artikel 15. 
1 Jegliche Verfügung, welche die Leitung in Anwendung dieses
Reglements trifft, kann innerhalb von 30 Tagen seit Mitteilung mit 
schriftlicher Einsprache beim Gemeinderat angefochten werden. 
2 Gegen den Einsprache-Entscheid des Gemeinderats kann innert 30 
Tagen seit Mitteilung beim Oberamtmann Beschwerde eingereicht 
werden. 

Schlussbestimmungen Artikel 16. 
1 Der Gemeinderat ist für die Anwendung dieses Reglements zuständig.
2 Das Reglement vom 10.02.2014 wird aufgehoben. 
3 Dieses Reglement tritt nach Genehmigung durch die Direktion für 
Gesundheit und Soziales in Kraft. 






